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I. Einführung 

 

 

Mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (DQR) wird 
erstmals ein Rahmen vorgelegt, der bildungsbereichsübergreifend alle Qualifikati-
onen des deutschen Bildungssystems umfasst. Als nationale Umsetzung des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQR) berücksichtigt der DQR die Besonderheiten 
des deutschen Bildungssystems und trägt zur angemessenen Bewertung und zur 
Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa bei. Ziel ist es, Gleichwertig-
keiten und Unterschiede von Qualifikationen transparenter zu machen und auf die-
se Weise Durchlässigkeit zu unterstützen. Dabei gilt es, durch Qualitätssicherung 
und -entwicklung Verlässlichkeit zu erreichen und die Orientierung der Qualifizie-
rungsprozesse an Lernergebnissen („Outcome-Orientierung“) zu fördern. Damit 
leistet der DQR einen Beitrag zur Förderung der Mobilität von Lernenden und Be-
schäftigten zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern im Sinne 
bestmöglicher Chancen. Zugang und Teilnahme am lebenslangen Lernen und die 
Nutzung von Qualifikationen sollen für alle – auch für von Arbeitslosigkeit und 
unsicheren Arbeitsverhältnissen betroffene Menschen – gefördert und verbessert 
werden. 
 
Dem DQR geht ein längerer Entwicklungsprozess voraus. Im Oktober 2006 haben 
sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) darauf verständigt, gemeinsam einen Deutschen Qualifika-
tionsrahmen für lebenslanges Lernen zu entwickeln.  
 
Ausgangspunkt für diese Entscheidung war die Empfehlung des Europäischen Par-
laments und des Rats zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR), die am 23. April 2008 in Kraft trat. Sie legt den Mitgliedstaaten nahe, 
 
„1. den Europäischen Qualifikationsrahmen als Referenzinstrument zu verwen-

den, um die Qualifikationsniveaus verschiedener Qualifikationssysteme zu 
vergleichen und sowohl das lebenslange Lernen und die Chancengleichheit in 
der wissensbasierten Gesellschaft als auch die weitere Integration des europäi-
schen Arbeitsmarkts zu fördern, wobei die Vielfalt der nationalen Bildungs-
systeme zu respektieren ist; 

 
2. ihre nationalen Qualifikationssysteme bis 2010 an den Europäischen Qualifi-

kationsrahmen zu koppeln, insbesondere indem sie ihre Qualifikationsniveaus 
auf transparente Art und Weise mit den in Anhang II aufgeführten Niveaus 
verknüpfen und im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung und Praxis ge-
gebenenfalls nationale Qualifikationsrahmen erarbeiten; 

Empfehlung  
des  
Europäischen 
Parlaments  
und des Rats 
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3. gegebenenfalls Maßnahmen zu erlassen, damit bis 2012 alle neuen Qualifika-

tionsbescheinigungen, Diplome und Europass-Dokumente, die von den dafür 
zuständigen Stellen ausgestellt werden, über die nationalen Qualifikationssys-
teme einen klaren Verweis auf das zutreffende Niveau des Europäischen Qua-
lifikationsrahmens enthalten; 

 
4. bei der Beschreibung und Definition von Qualifikationen einen Ansatz zu 

verwenden, der auf Lernergebnissen beruht, und die Validierung nicht forma-
len und informellen Lernens gemäß den gemeinsamen europäischen 
Grundsätzen, die in den Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Mai 2004 ver-
einbart wurden, zu fördern, wobei besonderes Augenmerk auf die Bürger zu 
richten ist, die sehr wahrscheinlich von Arbeitslosigkeit und unsicheren Ar-
beitsverhältnissen bedroht sind und in Bezug auf die ein derartiger Ansatz zu 
einer stärkeren Teilnahme am lebenslangen Lernen und zu einem besseren 
Zugang zum Arbeitsmarkt beitragen könnte; 

 
5. bei der Koppelung der im Rahmen der Hochschulbildung und der beruflichen 

Bildung erworbenen Qualifikationen innerhalb der nationalen Qualifikations-
systeme an den Europäischen Qualifikationsrahmen die in Anhang III darge-
legten Grundsätze für die Qualitätssicherung in der allgemeinen und berufli-
chen Bildung zu fördern und anzuwenden“.1 

 
Diese Empfehlung haben BMBF und KMK vor allem mit dem Ziel aufgegriffen, ei-
ne  angemessene Zuordnung von in Deutschland erworbenen Qualifikationen in 
der EU zu erreichen und dadurch die Chancen für unsere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu verbessern. Sie haben eine gemein-
same „Bund-Länder-Koordinierungsgruppe Deutscher Qualifikationsrahmen“  
(B-L-KG DQR) eingesetzt, die beauftragt wurde, unter Beteiligung von Akteuren 
aus der Allgemeinbildung, der Hochschulbildung und der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, der Sozialpartner und anderer Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis einen Vorschlag zu erarbeiten. Dies ist im Wesentlichen im „Arbeitskreis Deut-
scher Qualifikationsrahmen“ (AK DQR) erfolgt, dessen Mitglieder eine Rückkoppe-
lung der Arbeitsergebnisse an die entsendenden Institutionen und Gremien ermög-
licht haben. Im Prozess sind auch weitere zuständige Fachministerinnen und  
-minister von Bund und Ländern einbezogen worden.  
 
Im Februar 2009 hat der AK DQR einen DQR-Entwurf (Einführungstext, Matrix, 
Glossar) als Diskussionsvorschlag für die zweite DQR-Erarbeitungsphase vorge-
                                                 
1
 Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für 
lebenslanges Lernen, Straßburg 23. April 2008 

Erarbeitungs- 
prozess 
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legt2. Dieser Entwurf wurde ab Mai 2009 erprobt. Die Ergebnisse dieser Phase wur-
den evaluiert und Änderungsvorschläge in Matrix und Glossar eingearbeitet. 

Mit dem DQR findet erstmals eine umfassende, bildungsbereichsübergreifende Matrix 
zur Einordnung von Qualifikationen Anwendung, die die Orientierung im deut-
schen Bildungssystem wesentlich erleichtert.  
 
Dazu beschreibt der DQR auf acht Niveaus fachliche und personale Kompetenzen, 
an denen sich die Einordnung der Qualifikationen orientiert, die in der allgemei-
nen, der Hochschulbildung und der beruflichen Bildung erworben werden. 
 
Die acht Niveaus des DQR beschreiben jeweils die Kompetenzen, die für die Erlan-
gung einer Qualifikation erforderlich sind. Diese bilden jedoch nicht individuelle 
Lern- und Berufsbiografien ab. Der Kompetenzbegriff, der im Zentrum des DQR 
steht, bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fer-
tigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und 
sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompe-
tenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz verstanden. 
 
Dem DQR liegt entsprechend dem deutschen Bildungsverständnis ein weiter Bil-
dungsbegriff zugrunde, auch wenn sich der DQR wie der EQR ausdrücklich nur 
auf ausgewählte Merkmale konzentriert. Gleichwohl sind beispielsweise Zuverläs-
sigkeit, Genauigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit, aber auch interkulturelle und 
interreligiöse Kompetenz, gelebte Toleranz und demokratische Verhaltensweisen 
sowie normative, ethische und religiöse Reflexivität konstitutiv für die Entwicklung 
von Handlungskompetenz.  
 
Der DQR unterscheidet zwei Kompetenzkategorien: „Fachkompetenz“, unterteilt in 
„Wissen“ und „Fertigkeiten“, und „Personale Kompetenz“, unterteilt in „Sozial-
kompetenz und Selbständigkeit“ („Vier-Säulen-Struktur“). Diese analytischen Un-
terscheidungen werden im Bewusstsein der Interdependenz der verschiedenen As-
pekte von Kompetenz vollzogen. Da im DQR durchgehend von Kompetenzen die 
Rede ist, wurde auf die Verwendung des Modalverbs „können“ in der DQR-Matrix 
durchgehend verzichtet. 
 
Methodenkompetenz wird als Querschnittskompetenz verstanden und findet des-
halb in der DQR-Matrix nicht eigens Erwähnung.  
 
Für die Beschreibung der acht Niveaus des DQR ist eine einheitliche Struktur 
vorgegeben: 
 
                                                 

2 Diskussionsvorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen – Erarbeitet vom „Arbeitskreis 
Deutscher Qualifikationsrahmen“, Februar 2009 

Struktur  
des DQR 

Zugrunde- 
liegender  
Bildungs- 
begriff 

Zugrunde- 
liegende  
Kategorien 
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Niveauindikator 

Anforderungsstruktur 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Tiefe und Breite 

Instrumentale und 
systemische Fertig-

keiten, Beurtei-
lungsfähigkeit 

Team-/Führungs-
fähigkeit, Mitgestal-
tung und Kommu-

nikation 

Eigenständigkeit/ 
Verantwortung,  
Reflexivität und  
Lernkompetenz 

 
Erläuternde Definitionen der verwendeten Schlüsselbegriffe enthält das beigefügte 
Glossar. 

Bei der Anwendung der DQR-Matrix ist zu beachten, dass auf einem Niveau gleich-
wertige, nicht gleichartige Qualifikationen abgebildet werden. Die Formulierungen 
folgen grundsätzlich dem Inklusionsprinzip. Das bedeutet, dass Merkmale, die be-
reits auf einer unteren Stufe beschrieben wurden, auf den folgenden höheren Stufen 
nicht erneut erwähnt werden, es sei denn, sie erfahren eine Steigerung. Für die Be-
schreibung der Fachkompetenz bedeutet dies jedoch nicht, dass in jedem Fall das je-
weils höhere Niveau Wissen und Fertigkeiten der vorherigen Stufe beinhaltet. 
 
Bei der Zuordnung von Qualifikationen zum DQR sollen alle formalen Qualifikatio-
nen des deutschen Bildungssystems der Allgemeinbildung, der Hochschulbildung 
und der beruflichen Bildung – jeweils einschließlich der Weiterbildung – einbezo-
gen werden. Darüber hinaus soll die Validierung des non-formalen und des infor-
mellen Lernens gefördert werden.  
 
Alle beteiligten Akteure und Verantwortlichen halten einvernehmlich fest, dass die 
Zuordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungswesens zu den Niveaus des 
DQR das bestehende System der Zugangsberechtigungen nicht ersetzt. Das Errei-
chen eines bestimmten Niveaus des DQR berechtigt nicht automatisch zum Zugang 
zur nächsten Stufe. Ebenso ist das Erreichen eines Niveaus entkoppelt von tarif- 
und besoldungsrechtlichen Auswirkungen.  
 
Die Zuordnung erfolgt mit der Maßgabe, dass jedes Qualifikationsniveau grund-
sätzlich auf verschiedenen Bildungswegen erreichbar sein kann. Der DQR und der 
Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) sind kompatibel, 
darauf wurde besonders bei der Verwendung der Begrifflichkeiten geachtet. Die 
Stufen 1 (Bachelor), 2 (Master) und 3 (Promotion) des Qualifikationsrahmens für 
Deutsche Hochschulabschlüsse entsprechen hinsichtlich der beschriebenen Anfor-
derungen und Kompetenzen den Niveaus 6, 7 und 8 des Deutschen Qualifikations-
rahmens. 
 

Gleichwertig- 
keit, nicht  
Gleichartigkeit 
von  
Qualifikationen 

Keine Wirkung 
auf 
Zugangs- 
berechtigungen 

Verhältnis  
zum  
Hochschul- 
rahmen 
rahmen 
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Die Umsetzung des DQR bietet die Chance, dass man in Deutschland dem Prinzip 
näher kommt: Wichtig ist, was jemand kann, und nicht, wo es gelernt wurde. Durch 
den DQR wird damit das lebenslange Lernen insgesamt gestärkt werden. 
Die Regeln der Zuordnung der in Deutschland zu erwerbenden Qualifikationen zu 
den Niveaus des DQR werden eigens entwickelt und in einem Handbuch niederge-
legt. 
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II. DQR-Matrix  

 
 

 

Niveau 1 

Über Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich verfügen. Die Er-
füllung der Aufgaben erfolgt unter Anleitung. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über elementares allgemeines 
Wissen verfügen.  

Einen ersten Einblick in einen 
Lern- oder Arbeitsbereich haben. 

Über kognitive und praktische Fertig-
keiten verfügen, um einfache Aufga-
ben nach vorgegebenen Regeln auszu-
führen und deren Ergebnisse zu beur-
teilen.  

Elementare Zusammenhänge herstel-
len. 

Mit anderen zusammen lernen o-
der arbeiten, sich mündlich und 
schriftlich informieren und austau-
schen. 

Unter Anleitung lernen oder arbei-
ten.  

Das eigene und das Handeln ande-
rer einschätzen und Lernberatung 
annehmen. 
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Niveau 2 

Über Kompetenzen zur fachgerechten Erfüllung grundlegender Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich 
verfügen. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt weitgehend unter Anleitung. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über grundlegendes allgemeines 
Wissen und grundlegendes 
Fachwissen in einem Lern- oder 
Arbeitsbereich verfügen. 

Über grundlegende kognitive und 
praktische Fertigkeiten zur Ausfüh-
rung von Aufgaben in einem Lern- o-
der Arbeitsbereich verfügen und deren 
Ergebnisse nach vorgegebenen Maß-
stäben beurteilen  sowie Zusammen-
hänge herstellen. 

In einer Gruppe mitwirken.  

Allgemeine Anregungen und Kri-
tik aufnehmen und äußern.  

In mündlicher und schriftlicher 
Kommunikation situationsgerecht 
agieren und reagieren.  

In bekannten und stabilen Kontex-
ten weitgehend unter Anleitung 
verantwortungsbewusst lernen oder 
arbeiten.  

Das eigene und das Handeln ande-
rer einschätzen.  

Vorgegebene Lernhilfen nutzen und 
Lernberatung nachfragen. 
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Niveau 3 

Über Kompetenzen zur selbständigen Erfüllung fachlicher Anforderungen in einem noch überschaubaren und zum Teil offen strukturierten Lernbereich 
oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über erweitertes allgemeines 
Wissen oder über erweitertes 
Fachwissen in einem Lernbereich 
oder beruflichen Tätigkeitsfeld 
verfügen. 

Über ein Spektrum von kognitiven und 
praktischen Fertigkeiten zur Planung 
und Bearbeitung von fachlichen Auf-
gaben in einem Lernbereich oder be-
ruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.  

Ergebnisse nach weitgehend vorgege-
benen Maßstäben beurteilen, einfache 
Transferleistungen erbringen. 

In einer Gruppe mitwirken und 
punktuell Unterstützung anbieten.  

Die Lern- oder Arbeitsumgebung 
mitgestalten, Abläufe gestalten 
und Ergebnisse adressatenbezogen 
darstellen. 

Auch in weniger bekannten Kontex-
ten eigenständig und verantwor-
tungsbewusst lernen oder arbeiten.  

Das eigene und das Handeln ande-
rer einschätzen.  

Lernberatung nachfragen und ver-
schiedene Lernhilfen auswählen. 
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Niveau 4 

Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich o-
der beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über vertieftes allgemeines Wis-
sen oder über fachtheoretisches 
Wissen in einem Lernbereich o-
der beruflichen Tätigkeitsfeld 
verfügen. 

Über ein breites Spektrum kognitiver 
und praktischer Fertigkeiten verfügen, 
die selbständige Aufgabenbearbeitung 
und Problemlösung sowie die Beurtei-
lung von Arbeitsergebnissen und 
 -prozessen unter Einbeziehung von 
Handlungsalternativen und Wechsel-
wirkungen mit benachbarten Berei-
chen ermöglichen.  

Transferleistungen erbringen. 

Die Arbeit in einer Gruppe und 
deren Lern- oder Arbeitsumge-
bung mitgestalten und kontinuier-
lich Unterstützung anbieten.  
Abläufe und Ergebnisse begrün-
den.  

Über Sachverhalte umfassend 
kommunizieren. 

Sich Lern- und Arbeitsziele  
setzen, sie reflektieren, realisieren 
und verantworten. 
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Niveau 5 

Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung umfassender fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spezialisierten, sich ver-
ändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über integriertes Fachwissen in ei-
nem Lernbereich  

oder  

über integriertes berufliches Wissen 
in einem Tätigkeitsfeld verfügen.  

Das schließt auch vertieftes fachtheore-
tisches Wissen ein.  

Umfang und Grenzen des Lernbereichs 
oder beruflichen Tätigkeitsfelds ken-
nen. 

Über ein sehr breites Spektrum 
spezialisierter kognitiver und 
praktischer Fertigkeiten verfü-
gen.  

Arbeitsprozesse übergreifend 
planen und sie unter umfassen-
der Einbeziehung von Hand-
lungsalternativen und Wechsel-
wirkungen mit benachbarten Be-
reichen beurteilen.  

Umfassende Transferleistungen 
erbringen. 

Arbeitsprozesse kooperativ, auch in 
heterogenen Gruppen, planen  
und gestalten, andere anleiten und 
mit fundierter Lernberatung unter-
stützen.  

Auch fachübergreifend komplexe 
Sachverhalte strukturiert, zielge-
richtet und adressatenbezogen dar-
stellen. 

Interessen und Bedarf von Adressa-
ten vorausschauend berücksichti-
gen. 

Eigene und fremd gesetzte Lern- 
und Arbeitsziele reflektieren,  
bewerten, selbstgesteuert verfolgen 
und verantworten sowie Konse-
quenzen für die Arbeitsprozesse im 
Team ziehen. 
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Niveau 63 

Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverant-
wortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforde-
rungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Über breites und integriertes Wissen 
einschließlich der wissenschaftli-
chen Grundlagen, der praktischen 
Anwendung eines wissenschaftli-
chen Faches sowie eines kritischen 
Verständnisses der wichtigsten The-
orien und Methoden  

oder  
über breites und integriertes berufli-
ches Wissen einschließlich der aktu-
ellen fachlichen Entwicklungen ver-
fügen.  

 
Kenntnisse zur Weiterentwicklung 

eines wissenschaftlichen Faches  
oder  

eines beruflichen Tätigkeitsfeldes 
besitzen.  

Über einschlägiges Wissen an Schnitt-
stellen zu anderen Bereichen verfügen. 

Über ein sehr breites Spektrum 
an Methoden zur Bearbeitung 
komplexer Probleme  

in einem wissenschaftlichen 
Fach,  
weiteren Lernbereichen 

oder  

einem beruflichen Tätigkeits-
feld verfügen. 

 
Neue Lösungen erarbeiten und 
unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Maßstäbe beurteilen, 
auch bei sich häufig ändernden 
Anforderungen. 

In Expertenteams verantwortlich 
arbeiten  

oder  
Gruppen oder Organisationen4 
verantwortlich leiten.  

 
Die fachliche Entwicklung anderer 
anleiten und vorausschauend mit 
Problemen im Team umgehen.  
 
Komplexe fachbezogene Probleme 
und Lösungen gegenüber Fachleu-
ten argumentativ vertreten  
und mit ihnen weiterentwickeln. 

Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse 
definieren, reflektieren und bewerten 
und Lern- und Arbeitsprozesse eigen-
ständig und nachhaltig gestalten. 

                                                 
3  Die Stufe 1 (Bachelor) des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse entspricht hinsichtlich der beschriebenen Anforderungen und Kompetenzen dem Niveau 

6 des Deutschen Qualifikationsrahmens. 
4
     Dies umfasst Unternehmen, Verwaltungseinheiten oder gemeinnützige Organisationen. 
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Niveau 75 

Über Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen 
in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch häufige und 
unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit  

Über umfassendes, detailliertes 
und spezialisiertes Wissen auf dem 
neuesten Erkenntnisstand in einem 
wissenschaftlichen Fach  

oder  

über umfassendes berufliches Wis-
sen in einem strategieorientierten 
beruflichen Tätigkeitsfeld verfü-
gen.  

Über erweitertes Wissen in angren-
zenden Bereichen verfügen. 

Über spezialisierte fachliche o-
der konzeptionelle Fertigkeiten 
zur Lösung auch strategischer 
Probleme  

in einem wissenschaftlichen 
Fach  

oder  

in einem beruflichen Tätig-
keitsfeld verfügen.  

Auch bei unvollständiger Infor-
mation Alternativen abwägen.  

Neue Ideen oder Verfahren ent-
wickeln, anwenden und unter 
Berücksichtigung unterschiedli-
cher Beurteilungsmaßstäbe be-
werten. 

Gruppen oder Organisationen im 
Rahmen komplexer Aufgabenstel-
lungen verantwortlich leiten  
und ihre Arbeitsergebnisse vertre-
ten.  

Die fachliche Entwicklung anderer 
gezielt fördern.  

Bereichsspezifische und -
übergreifende Diskussionen füh-
ren. 

Für neue anwendungs- oder for-
schungsorientierte Aufgaben Ziele 
unter Reflexion der möglichen ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Auswirkungen definie-
ren, geeignete Mittel einsetzen und 
hierfür Wissen eigenständig er-
schließen. 

                                                 
5  Die Stufe 2 (Master) des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse entspricht hinsichtlich der beschriebenen Anforderungen und Kompetenzen dem Niveau 7 

des Deutschen Qualifikationsrahmens. 
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Niveau 86 

Über Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen in einem wissenschaftlichen Fach oder zur Entwicklung innovativer Lösungen und Ver-
fahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch neuartige und unklare Problemlagen gekennzeichnet. 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit  

Über umfassendes, spezialisiertes 
und systematisches Wissen in einer 
Forschungsdisziplin verfügen und 
zur Erweiterung des Wissens der 
Fachdisziplin beitragen  

oder  

über umfassendes berufliches Wis-
sen in einem strategie- und innova-
tionsorientierten beruflichen Tätig-
keitsfeld verfügen.  

Über entsprechendes Wissen an den 
Schnittstellen zu angrenzenden Berei-
chen verfügen. 

Über umfassend entwickelte Fer-
tigkeiten zur Identifizierung und 
Lösung neuartiger Problemstel-
lungen  

in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung oder Innovation 
in einem spezialisierten wis-
senschaftlichen Fach  

oder  
in einem beruflichen Tätig-
keitsfeld verfügen.  

Innovative Prozesse auch tätig-
keitsfeldübergreifend konzipie-
ren, durchführen, steuern, reflek-
tieren und beurteilen.  

Neue Ideen und Verfahren beur-
teilen. 

Organisationen oder Gruppen mit 
komplexen bzw. interdisziplinären 
Aufgabenstellungen verantwort-
lich leiten,  
dabei ihre Potenziale aktivieren.  

Die fachliche Entwicklung anderer 
nachhaltig gezielt fördern.  

Fachübergreifend Diskussionen 
führen und in fachspezifischen 
Diskussionen innovative Beiträge 
einbringen, auch in internationalen 
Kontexten. 

Für neue komplexe anwendungs- 
oder forschungsorientierte Aufgaben 
Ziele unter Reflexion der möglichen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Auswirkungen defi-
nieren, geeignete Mittel wählen und 
neue Ideen und Prozesse entwickeln. 

 

                                                 
6    Die Stufe 3 (Promotion) des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse entspricht hinsichtlich der beschriebenen Anforderungen und Kompetenzen dem Ni-

veau 8 des Deutschen Qualifikationsrahmens.  



III. DQR-Glossar 

 

 

Im Folgenden wird die Verwendung zentraler Begriffe im DQR erläutert. 

• Die Anforderungsstruktur eines > Lern- oder Arbeitsbereichs beinhaltet die 
entscheidenden Hinweise auf die Niveauzuordnung einer > Qualifikation. Sie 
wird durch die Merkmale Komplexität, Dynamik, erforderliche > Selbständig-

keit und Innovationsfähigkeit beschrieben. 

• Ein Arbeitsbereich ist ein Feld praktischer Anwendung von > Kompetenzen, 
das durch eine charakteristische > Anforderungsstruktur gekennzeichnet ist. 

• Aufgabe, Erfüllung einer, ist die Herbeiführung eines definierten erwünsch-
ten Zielzustands mithilfe bekannter vorgegebener Methoden. Sie grenzt sich 
von der Lösung eines > Problems ab. 

• Berufliches Tätigkeitsfeld bezeichnet einen > Arbeitsbereich, in dem Men-
schen ihrem Erwerb nachgehen. 

• Berufliches Wissen verbindet die Kenntnis von Fakten, Grundsätzen und 
Theorien mit Praxiswissen, insbesondere dem Wissen um Verfahrens- und 
Vorgehensmöglichkeiten, in einem arbeitsmarktrelevanten Tätigkeitsfeld. 

• Beurteilungsfähigkeit ist die Fähigkeit, Lern- oder Arbeitsprozesse und ihre 
Ergebnisse mit relevanten Maßstäben zu vergleichen und auf dieser Grund-
lage zu bewerten. 

• Breite bezieht sich auf die Anzahl von Bereichen des allgemeinen, berufli-
chen oder wissenschaftlichen Wissens, die mit einer > Qualifikation verbun-
den sind. 

• Eigenständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und das Bestreben, in unter-
schiedlichen Situationen angemessene Entscheidungen zu treffen und ohne 
fremde Hilfe zu handeln. 

• Fachkompetenz umfasst > Wissen und > Fertigkeiten. Sie ist die Fähigkeit und 
Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen eigenständig, fachlich an-
gemessen, methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. 

• Fachtheoretisches Wissen bezeichnet > Fachwissen, zu dem die Kenntnis der 
bedeutendsten Theorien eines Fachs gehört. 

• Fachwissen bezeichnet Fakten-, Regel- und/oder Begründungswissen. 

• Fertigkeiten bezeichnen die Fähigkeit, > Wissen anzuwenden und Know-
how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Wie im 
Europäischen Qualifikationsrahmen werden Fertigkeiten als kognitive Fer-
tigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und als praktische Fer-
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tigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, 
Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben. 

• Führungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit, in einer Gruppe oder einer Or-
ganisation auf zielführende und konstruktive Weise steuernd und rich-
tungsweisend auf das Verhalten anderer Menschen einzuwirken. 

• Unter Innovation wird die praktische Umsetzung von Ideen in neue Produk-
te, Dienstleistungen, Prozesse, Systeme und soziale Interaktionen verstan-
den. 

• Instrumentale Fertigkeiten sind Fertigkeiten der Anwendung, sei es von  
Ideen, Theorien, Methoden oder Hilfsmitteln, Technologien und Geräten. 

• Kommunikation bezeichnet den verständigungsorientierten Austausch von 
Informationen zwischen Personen, in Gruppen und Organisationen. 

• Kompetenz bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzel-
nen, Kenntnisse und > Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodi-
sche Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozi-
al verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfas- 
sende Handlungskompetenz verstanden. 
Im DQR wird Kompetenz in den Dimensionen > Fachkompetenz und > perso-

nale Kompetenz dargestellt. > Methodenkompetenz wird als Querschnittskom-
petenz verstanden und findet deshalb in der DQR-Matrix nicht eigens Er-
wähnung. (Im EQR hingegen wird Kompetenz nur im Sinne der Übernahme 
von Verantwortung und Selbständigkeit beschrieben.) 

• Komplexität bezeichnet die Eigenschaft einer > Anforderungsstruktur, in der 
eine Vielzahl in Wechselwirkung stehender Faktoren zu berücksichtigen ist 
und die Lösung von > Problemen den Abgleich unterschiedlicher Teilaspekte 
und des Gesamtzusammenhangs in einem iterativen Prozess verlangt. 

• Lernberatung bezeichnet die Unterstützung von Lernprozessen durch das 
Aufzeigen von Zielen und Hilfsmitteln des Lernens. Fähigkeit und Bereit-
schaft, einerseits angebotene Lernberatung zu nutzen, andererseits selbst 
Lernberatung anzubieten, sind wichtige Aspekte > personaler Kompetenz. 

• Ein Lernbereich ist ein Feld der Aneignung oder Weiterentwicklung von > 
Kompetenzen, das durch eine charakteristische > Anforderungsstruktur, z. B. ei-
nes > wissenschaftlichen Faches, gekennzeichnet ist. 

• Lernergebnisse (learning outcomes) bezeichnen das, was Lernende wissen, 
verstehen und in der Lage sind zu tun, nachdem sie einen Lernprozess abge-
schlossen haben. Der DQR beschreibt zu > Kompetenzen gebündelte Lerner-
gebnisse. 

• Lernkompetenz ist die Fähigkeit, sich ein realistisches Bild vom Stand der 
eigenen Kompetenzentwicklung zu machen und diese durch angemessene 
Schritte weiter voranzutreiben. 
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• Methodenkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, an Regeln orientiert zu han-
deln. Dazu gehört auch die reflektierte Auswahl und Entwicklung von Me-
thoden. > Fachkompetenz und > personale Kompetenz schließen Methodenkom-
petenz jeweils mit ein. 

• Die Fähigkeit zur Mitgestaltung ermöglicht es, sich konstruktiv in die Wei-
terentwicklung der Umfeldbedingungen in einem > Lern- oder Arbeitsbereich 
einzubringen. 

• Personale Kompetenz – auch Personale/Humankompetenz – umfasst > Sozi-

alkompetenz und > Selbständigkeit. Sie bezeichnet die Fähigkeit und Bereit-
schaft, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig und ver-
antwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu 
gestalten. 

• Problemlösung ist die Herbeiführung eines erwünschten Zielzustands. Sie 
setzt (anders als die Erfüllung einer > Aufgabe) die eigenständige Spezifizie-
rung des zu überwindenden Ausgangszustands (Problemdefinition) voraus 
und verlangt die Identifizierung und ggf. auch die Entwicklung von zur 
Zielerreichung geeigneter Methoden. 

• Qualifikation bezeichnet das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und Va-
lidierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige Institution festgestellt 
hat, dass die individuellen > Lernergebnisse vorgegebenen Standards entspre-
chen. 

• Reflexivität beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, aus 
Erfahrungen zu lernen und kritisch zu denken und zu handeln. 

• Selbständigkeit bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, eigenständig und 
verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren 
und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln. 

• Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert 
mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und sozialen Situationen 
zu erfassen, sich mit ihnen rational und verantwortungsbewusst auseinan-
derzusetzen und zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mitzu-
gestalten. 

• Spezialisierung bezeichnet die Entwicklung vertiefter Expertise in Teilberei-
chen eines > Lern- oder Arbeitsbereichs, der bereits in einer gewissen Breite  
überblickt oder beherrscht wird. 

• Strategieorientierung kennzeichnet solche beruflichen Tätigkeitsfelder, in 
denen die Zieldefinition von Prozessen und Organisationseinheiten eine we-
sentliche Rolle spielt. 

• Systemische Fertigkeiten sind auf die Generierung von Neuem gerichtet. Sie 
setzen > instrumentale Fertigkeiten voraus und erfordern die Einschätzung von 
und den adäquaten Umgang mit komplexen Zusammenhängen. 
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• Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, innerhalb einer Gruppe zur Erreichung von 
Zielen zu kooperieren. 

• Tiefe von Wissen bezeichnet den Grad der Durchdringung eines Bereichs 
des allgemeinen, beruflichen oder wissenschaftlichen Wissens. 

• Verantwortung bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstgesteuert 
zur Gestaltung von Prozessen, unter Einbeziehung der möglichen Folgen, 
beizutragen. 

• Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und 
Praxis in einem > Lern- oder Arbeitsbereich als Ergebnis von Lernen und Ver-
stehen. Der Begriff Wissen wird synonym zu „Kenntnisse“ verwendet. 

• Wissenschaftliches Fach verweist auf wissenschaftliche Fachlichkeit, nicht 
auf ein Studienfach und schließt kreativ-künstlerische Bereiche ein. 

 

Zur Beschreibung des DQR werden folgende Termini verwendet: 

• Deskriptoren sind die Texte in den einzelnen Matrix-Feldern des DQR, die 
die Ausprägung von Kompetenzen auf einem bestimmten Niveau charakte-
risieren (z. B. „Fertigkeiten auf Niveau 5“). 

• Die im DQR verwendeten Kompetenzkategorien sind > Fachkompetenz – un-
terteilt in > Wissen und > Fertigkeiten, und > personale Kompetenzen, unterteilt 
in > Sozialkompetenz und > Selbständigkeit. Für die Zuordnung zu den Niveaus 
wird auf verschiedene Subkategorien zurückgegriffen. Das sind beim Wissen 
> Tiefe und > Breite, bei den Fertigkeiten > instrumentale Fertigkeiten, > systemi-

sche Fertigkeiten und > Beurteilungsfähigkeit, bei der Sozialkompetenz  
> Team-/Führungsfähigkeit, > Mitgestaltung und > Kommunikation und bei der 
Selbständigkeit > Eigenständigkeit, > Verantwortung, > Reflexivität und > Lern-

kompetenz. 

• Der Niveauindikator charakterisiert zusammenfassend die Anforderungs-
struktur in einem Lern- oder Arbeitsbereich, in einem wissenschaftlichen 
Fach oder beruflichen Tätigkeitsfeld. 

• Mit den Niveaus werden Kompetenzen gemäß ihrer Komplexität und der 
Dynamik der jeweiligen Lern- und Arbeitsbereiche angeordnet. Es handelt 
sich nicht um eine Ordinalskala mit Stufen gleichen Umfangs. Rechnerische 
Operationen wie z. B. Durchschnittsbildung verbieten sich. 

 


